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Antrag des Redaktionsausschusses* vom 7. April 2000

3703 b
Beschluss des Kantonsrates 
über das Strassengesetz 
(Änderung)
(vom . . . . . . . . . . . .)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in Bericht und Antrag des Regierungsrates vom
3. März 1999,

beschliesst:

I. Das Strassengesetz vom 27. September 1981 wird wie folgt
geändert:

Staatsstrassen§ 8.    Abs. 1 und 2 unverändert.
Das Radwegnetz wird auf der Grundlage der regionalen Richt-

pläne nach Massgabe der zur Verfügung stehenden Mittel möglichst
rasch verwirklicht.

Strassenfonds § 28.    Abs. 1 unverändert.
Abs. 3 und 4 werden Abs. 2 und 3.

II. Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

III. Die Motion KR-Nr. 2/1998 wird abgeschrieben.

IV. Mitteilung an den Regierungsrat. 

Zürich, 7. April 2000

Im Namen des Redaktionsausschusses
Der Präsident: Die Sekretärin i.V.:
Kurt Schreiber Dr. Evi Didierjean

* Der Redaktionsausschuss besteht aus folgenden Mitgliedern: Kurt Schrei-
ber, Wädenswil (Präsident); Reto Cavegn, Oberengstringen; Jürg Leuthold,
Aeugst a. A.; Sekretärin: Heidi Khereddine-Baumann.
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